
Bezirksregierung Arnsberg      58099 Hagen, 01.02.2009 

Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe 

 

Erläuterungen  zu dem Begriff „Arbeiten mit der gebotenen (besonderen) 
Vorsicht ausführen“ 

Ein zur Wirkung gelangtes Kampfmittel gefährdet aufgrund des Inhaltstoffes (Wirkladung) 

möglicherweise durch Druck, Splitter, Hitze und Brand  infolge der Detonation (Explosion) 

sowie durch die Aufnahme (inhalativ, oral, perkutan) der teilweise giftigen Substanzen bzw. 

der entstehenden Dämpfe (Rauch, Aerosol) von Brand-, Leucht-, Rauch-, Nebel- und  Reiz-

mitteln bzw. „chemischer Kampfstoffe“.  Sind aufgrund der örtlichen Gegebenheiten weitere 

Maßnahmen zur Kampfmittelbeseitigung nicht möglich, kann durch die Anwendung die der 

jeweiligen Situation angepassten,  nachstehend aufgeführten Maßnahmen bzw. Vorkehrungen 

ein Mindestmaß an Sicherheit erreicht werden.  

Persönliche bzw. organisatorische Maßnahmen vor Beginn der Arbeiten  

o Mitarbeiter vor Aufnahme der Arbeiten über mögliche Gefährdungen informieren 

und über Verhalten beim Auffinden von Kampfmitteln  unterweisen 

o Zahl der eingesetzten Personen/Mitarbeiter begrenzen (soviel wie nötig, sowenig 

wie möglich)  

o Abraum/Aushub/Bohrgut  visuell überwachen 

o Boden schichtweise (lagenweise) abtragen (max. 50 cm pro Schicht/Lage) 

o Kabinen der Erdbaumaschinen geschlossen halten  

o beim Auftreten von außergewöhnlicher Bodenverfärbungen (z.B. Einschlagkanal, 

Trichter) bzw. unbekannten Objekten  in der Abbaufläche Arbeiten unverzüglich 

einstellen  

Technische Vorkehrungen 

o Arbeitsmaschinen mit möglichst geringem Energieeintrag (Erschütterun-

gen/Schwingungen) einsetzen, nötigenfalls per Hand schachten 

o möglichst Erdbaumaschinen mit Fahrerkabinen und Anlagen zur Atemluftversor-

gung einsetzen 

o Erdbaumaschinen mit Schutzverglasung (Panzerglas) einsetzen 

o Erdbaumaschinen mit verstärkter Bodenwanne / Bodenplatte einsetzen  

o ferngesteuerte Maschinen (Roboter) einsetzen 

Persönliche bzw. organisatorische Maßnahmen bei Kampfmittelfunden 

o beim Auffinden von Kampfmitteln bzw. dem Verdacht auf Kampfmittel Arbeiten 

unverzüglich einstellen, Kampfmittel möglichst nicht berühren 

o Arbeitsgerät mit versehentlich aufgenommenem Kampfmittel (Bombe, Granate) 

vorsichtig absenken (nicht entleeren), Motor abschalten und Bedienstand (Fahrer-

haus) verlassen 

o evtl. in Brand geratene Kampfmittel (Entstehungsbrand) mit nasser Erde abdecken, 

Rauchwolken meiden 

o „Fundstelle“ verlassen und Unbefugte am Betreten der „Fundstelle“ hindern, 

Fundstelle möglichst kennzeichnen und/oder absperren 

o zuständige  Polizeidienststelle/Ordnungsbehörde  informieren 

 


